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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Informationsvorlage 
 

Vorlage Nr.: FV/0085/2020 
 

Federführung: Finanzverwaltung Datum: 03.12.2020 

 
 

Gremium Termin Status 

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2020 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Information zum Haushalt 2021 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Am 23.11.2020 wurden die Steuerschätzungen vom Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung veröffentlicht. Die enthaltenen Prognosen für das Jahr 2021 sind 
durchgehend erfreulich. 
Nach Einarbeitung der Steuerschätzung in den Haushalt ist eine Zuführung an den 
Vermögenshaushalt wieder möglich, die Tilgungsleistungen können auf Basis der aktuellen 
Haushaltsplanung im Jahr 2021 erwirtschaftet werden. 
 
Da für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts keine Zuführungen erforderlich sind, stellt sich 
auch der Vermögenshaushalt besser dar. Damit könnte die Neuverschuldung reduziert werden. 
 
Wie im Zwischenbericht vom 29.09.2020 dargestellt, wird das Ergebnis im Jahr 2020 besser 
ausfallen als geplant. Unterstellt man dem vierten Quartal ein ähnliches Ergebnis wie den 
anderen drei Quartalszuweisungen, bedeutet dies, dass die geplante Rücklagenentnahme wohl 
nicht in der angedachten Höhe erfolgen muss. Positiv wird auch die durch Corona bedingte 
Ausgleichszahlung für Gewerbesteuer das Ergebnis 2020 verbessern. Die Auszahlung erfolgt 
noch in diesem Jahr. 
 
Die nicht entnommene Rücklage kann zur Reduzierung der Schuldenaufnahme des Jahres 
2021 genutzt werden, oder zunächst im Mittelbestand für Investitionen in den Folgejahren 
verbleiben. 
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